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Das Unfallversicherungsgesetz in die Sackgasse gekarrt!

Leistungen verschlechtert, Prämien erhöht, administrativer Aufwand vergrössert, Suva geschwächt: Dieses Fazit ergibt sich nach den Beratungen der nationalrätlichen Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-N) zum Unfallversicherungsgesetz. Vom Nationalrat werden in der kommenden Herbstsession deutliche Korrekturen erwartet.
Wie kommt es zu dieser Situation in der Unfallversicherung? Wer sind die Verlierer, wer die Nutzniesser dieser fatalen Revision?
Die Frage lässt nur zwei Antworten zu: Entweder fehlt es der Mehrheit der SGK-N an Sachverstand oder die Mehrheit dient bewusst den Interessen der Privat- und Krankenversicherer zu. Zu den Verlierern gehören die Arbeitnehmenden, die Arbeitgeber und die Suva. 
Senkung des höchstversicherten Verdienstes

Neu sollen nur noch Löhne bis rund 100'000 statt wie bisher 126’000 Franken versichert werden. Daran zerbricht das finanzielle Gleichgewicht der obligatorischen Un​fallversicherung. Denn durch die Senkung des höchstversicherten Verdienstes brechen die Nettoprämieneinnahmen um 160 Millionen Franken ein, während die Ausgaben für Versicherungsleistungen um lediglich 70 Millionen abnehmen. Zur Schliessung der Finanzierungslücke müssen die Prämiensätze um durchschnittlich zwei Prozent angehoben werden.

Erhöhung Mindestinvaliditätsgrad

Der Mindestinvaliditätsgrad, der zu einer Rente nach einem Unfall berechtigt, soll von 10 auf 20 Prozent erhöht werden. Damit wird an einem Eckpfeiler der Unfallversicherung gesägt. Die Heraufsetzung des Mindestinvaliditätsgrades führt zu einem Leistungsabbau, weil der Verunfallte bis zu 20 Prozent seines früheren Lohnes selber zu tragen hätte. Betroffen sind vor allem Familien mit bescheidenem Einkommen. Ärzte und Gerichte sähen sich zunehmendem Druck ausgesetzt, einen höheren Invaliditätsgrad festzulegen. Tangiert sind aber auch die Arbeitgeber. Denn diese haben gegenüber dem Verunfallten eine Schadenersatzpflicht (Art. 328 Obligationenrecht). Langwierige gerichtliche Aus​einandersetzungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer treten an die Stelle einer möglichst baldigen Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess.
Schwächung der Suva

Das UVG vom 1. Januar 1984 brachte das Versicherungsobligatorium für alle in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmenden. Damit wurde auch die Mehrfachträgerschaft eingeführt: Neben der Suva, die in einem klar definierten Marktbereich tätig ist und vor allem Betriebe mit hohen Unfall- und Berufskrankheitsrisiken versichert, bieten seither auch andere Versicherer und Krankenkassen Leistungen im UVG-Bereich an. 

Ursprüngliches Ziel der UVG-Revision war es, der Suva trotz der Marktverluste aufgrund der fortschreitenden Tertiarisierung die Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten. Deshalb benötigt die Suva vor allem ein ausreichendes Volumen, um die hohen Risiken, die ihr von Gesetzes wegen zugewiesen sind, mit akzeptablen Prämien versichern zu können. Die Revision zielt nun aber in die falsche Richtung: Die Branchenzuteilung soll zuungunsten der Suva verschoben werden. Das belastet die restlichen Betriebe mit hohen Berufsunfall- und Berufskrankheitsrisiken stärker. Mittelfristig würde es wegen der kleineren Risikogruppen schwierig, auch für Berufe mit hohen Unfall- und Gesundheitsrisiken tragbare Versicherungslösungen zu finden.
Der Nationalrat ist gefordert!
Voraussichtlich in der kommenden Herbstsession berät der Nationalrat die UVG-Re​vision. Es ist sehr zu hoffen, dass er die nötigen Korrekturen zugunsten des Werkplatzes Schweiz vornimmt. 
Denn 1918 ist die Unfallversicherung vor allem aus einem Grund eingeführt worden: Verunfallte Arbeitnehmende sollten nicht mehr bloss unsichere und prozessträchtige Haftpflichtansprüche gegenüber dem Arbeitgeber haben, sondern einen direkten An​spruch auf Versicherungsleistungen. Im Gegenzug wurde die spezielle Fabrikhaftpflicht aufgehoben und die allgemeine Verschuldenshaftung des Arbeitgebers eingeschränkt. Was also aus Unsicherheiten rund um Haftpflichtansprüche entstand, hat über die Jahre zu einer Stärkung des Werkplatzes Schweiz geführt. Wesentlich Anteil daran hat die Suva. Denn die Suva ist mehr als eine Versicherung. Sie hat im Rahmen der Unfallversi​cherung Standards gesetzt in der Unfallprävention, im Schadenmanagement, in der Ar​beits- und Versicherungsmedizin sowie bei der Wiedereingliederung Verunfallter. Es ist dieser Produktemix bestehend aus Prävention, Versicherung und Rehabilitation, der dank umfassender Betreuung Verunfallter vom Unfall bis zur Wiedereingliederung in den Ar​beitsprozess für alle Beteiligten Vorteile bringt. Davon profitieren die Betroffenen selbst, die Angehörigen, die Arbeitgeber und auch die Versicherung. Auch das Resultat stimmt bei der Suva: Sie wird 2011 ihre Prämien zum vierten Mal in Folge substanziell senken! 
Es gibt keinen Grund, eine paritätisch von den Sozialpartnern seit 92 Jahren ohne Bundeshilfe finanzierte Sozialversicherung zu zerschlagen. Es wird zum Referendum kommen, sollte der Nationalrat die Beschlüsse seiner vorberatenden Kommission nicht noch drastisch korrigieren oder einen Übungsabbruch einleiten!
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